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01. Februar 2021 

Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 02/2021 

Betreff: Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung von Betondecken im 
Oberbau von Verkehrsflächen, Ausgabe 2009 (RDO Beton 09) 

Bezug: Erlass Straßenbau SH Nr. 19/2010 zu ARS 21/2010, 
 Rd.Vfg. StB-SH Nr. 14/2014 (I/3.12) 

Anlage: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 18/2020 vom 27.10.2020 
 Az.: StB 27/7182.8/3/3307186 
 Anlage 1 zum ARS 18/2020 

Den anliegenden Abdruck des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 18/2020 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur übersende ich Ihnen zur 
Kenntnisnahme, Beachtung und weiteren Veranlassung. 

Bislang konnten die „Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung von Betondecken 
im Oberbau von Verkehrsflächen, Ausgabe 2009 (RDO Beton 09)“ vorrangig bei ÖPP-
Straßenbauprojekten sowie Funktionsbauverträgen der Bundesfern- und Landesstraßen 
angewendet werden. Mit o. g. ARS erweitert der Bund den Anwendungsbereich. 

Ich bitte die Regelungen der RDO Beton 09 bei der Dimensionierung von Oberbauten mit 
Betondecke im Rahmen von konventionellen Bauverträgen (VOB-Vertrag) grundsätzlich 
anzuwenden, wenn die ZTV RDO Beton-StB 20 dem Bauvertrag zu Grunde gelegt wer-
den. Darüber hinaus verweise ich auf die im ARS und in der dazugehörigen Anlage 1 
aufgeführten Präzisierungen und Ergänzungen.  

Ich bitte um Anwendung des ARS bei allen Straßenbaumaßnahmen, die von der Stra-
ßenbauverwaltung des Landes durchgeführt oder die vom Bund oder vom Land gefördert 
werden. 

gez. 
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